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1 Zahlungsverkehr Statistik  

 

1.1 Morbi-RSA: Statistik SA304 – Datensätze mit 0 
Krankengeldbezugstagen 

 

Mit dieser Anwenderinfo möchten wir Sie über ein Problem zur aktuellen Sonderdatenmel-

dung nach § 269 Abs. 5 SGB V „der Satzart 304 für das Berichtsjahr 2023“   informieren. 

Leider gibt es noch einen „konzeptionellen“ Fehler in der Betrachtung der Krankengeldbe-

zugstage. Es kann zu Datensätzen kommen, die keine Krankengeldausgaben und auch 

keine Krankengeldbezugstage haben. Datensätze mit Krankengeldbezugstagen gleich Null 

werden nicht an den GKV-Spitzenverband weitergeleitet, da laut Bestimmung nach §267 

Abs. 4 SGB V der Wert größer als Null sein muss. 

Außerdem können Datensätze auftreten, in denen zwar Krankengeldausgaben vorhanden 

sind, die Krankengeldbezugstage aber die Anzahl 0 ausweisen. Dies ist meistens dann der 

Fall, wenn der KG-Fall zu einem späteren Zeitpunkt als dem aktuellen Berichtsjahr (hier: 

2023) ausgeglichen wurde. Die Krankengeldbeträge entsprechen dann den Zahlungen im 

Berichtsjahr 2023, während bei den Krankengeldbezugstagen bereits eventuelle Rückzah-

lung aus 2024 abgezogen wurden, oder aber die KG-Bezugstage später als 2023 auf null ge-

setzt wurden. 

Wir bitten Sie, den Fehler, der keine finanziellen Auswirkungen im Morbi-RSA hat, zu ent-

schuldigen. Eine Korrektur des Problems ist leider erst zum nächsten Berichtsjahr (Berichts-

jahr 2024, zu liefern im August 2025) möglich. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 

 


